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TAXORDNUNG 2009 
  
 
 
 
 

1. AKUTSOMATISCHE KLINIK 

1.1. Allgemeine Abteilung
1)

 

1.1.1. Krankenkassen 

- Wohnsitz Kanton Obwalden    3’947 
 - Wohnsitz übrige Schweiz    10’042  
1.1.2. UV/IV/MV    7’002 

1.1.3. Selbstzahler    10’042 
 
  
1)

  Fallpauschale 
 Basispreis bei Fallgewicht 1,0. 
 
 Zusätzliche Verrechnungen gemäss gültigen Verträgen:  

- Medikamente und Verbandsstoffe, ausgehändigt bei Patientenaustritt 
- Primär-Krankentransporte 

- Vom Versicherer verlangte Gutachten und Autopsien 
- Nicht kassenpflichtige Eingriffe / Untersuchungen (Verrechenbar an Patient) 
 

 

 

1.2. Halbprivate Abteilung 
2) (Kantons- und Nichtkantonseinwohner)  

    12’772* 
 

1.3. Private Abteilung
2) 

(Kantons- und Nichtkantonseinwohner)   
    17’487* 

 
 
2
*

 
Fallpauschalen 

 Basispreis bei Fallgewicht 1,0. 
 
 Zusätzliche Verrechnungen gemäss gültigen Verträgen (Halbprivat und Privat): 

- Medikamente und Verbandsstoffe, ausgehändigt bei Patientenaustritt 
- Primär-Krankentransporte 
- Vom Versicherer verlangte Gutachten und Autopsien 
- Nicht kassenpflichtige Eingriffe / Untersuchungen (Verrechenbar an Patient) 
 

 Der Kantonsanteil (Sockelbeitrag) beträgt maximal OKP x das Kostengewicht (siehe Kantonseinwohner allgemein) 

 

* * Bruttopreis (Diverse Rabatte gemäss Verträgen) 
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2. PSYCHIATRISCHE KLINIK OBWALDEN UND NIDWALDEN (PONS) 

2.1. Allgemeine Abteilung 

2.1.1. Krankenkassen 
- Wohnsitz Kanton Obwalden und Nidwalden

1)
    227 

 - Wohnsitz übrige Schweiz (exkl. CSS)
5)

    600 
 

- Wohnsitz übrige CH CSS
5)

 bis 60. Tag =  470 ab 61. Tag =  400 
 

 
2.1.2. UV/IV/MV

2)
    403 

2.1.3. Selbstzahler mit Wohnsitz Schweiz
3)

    500 
2.1.4. Selbstzahler mit Wohnsitz Ausland

4)
    550 

 
 
1)

  Teilpauschale 
 Zusätzlich werden verrechnet: Medikamente, Verbandstoffe und übrige Materialien, die nach Hause mitgegeben 

werden; Primärkrankentransporte. 
2)

  Teilpauschale 
 Zusätzlich werden verrechnet: Primärkrankentransporte. 
3)

  Teilpauschale 
 Zusätzlich werden verrechnet: Sämtliche Behandlungskosten, Nebenleistungen und Arzthonorare. 
 Als Selbstzahler gelten Patienten, deren Behandlung nicht einer Pflichtleistung gemäss KVG entspricht. 
4)

  Teilpauschale 
 Zusätzlich werden verrechnet: Sämtliche Behandlungskosten, Nebenleistungen und Arzthonorare. 
5) 

Teilpauschale 
 Zusätzlich werden verrechnet: Spezialuntersuchungen und externe ärztliche Leistungen. 

   
 

2.2. Halbprivate Abteilung* 

2.2.1. Krankenkassen (exkl. Concordia und CSS) 
- Wohnsitz Kanton Obwalden und Nidwalden    392 

 - Wohnsitz übrige Schweiz    447 
2.2.2. Selbstzahler mit Wohnsitz Schweiz    550 
2.2.3. Selbstzahler mit Wohnsitz Ausland    600 
2.2.4. Concordia1) bis 60. Tag =       550     ab 61. Tag = 470   
2.2.5. CSS1) bis 60. Tag =       545   ab 61. Tag = 465 
 
*

 
Teilpauschale 

 Zusätzlich werden sämtliche Behandlungskosten, Nebenleistungen und Arzthonorare verrechnet. 
 Der Kantonsanteil (Sockelbeitrag) beträgt Fr. 227.- (100% von Fr. 227.-). 
1)

  Teilpauschale 
 Zusätzlich werden verrechnet: Spezialuntersuchungen und externe ärztliche Leistungen. 
   

2.3. Private Abteilung* 

2.3.1. Krankenkassen (exkl. Concordia und CSS) 
- Wohnsitz Kanton Obwalden und Nidwalden    507 

 - Wohnsitz übrige Schweiz    562 
2.3.2. Selbstzahler mit Wohnsitz Schweiz    600 
2.3.3. Selbstzahler mit Wohnsitz Ausland    650 
2.3.4. Concordia1) bis 60. Tag =       590     ab 61. Tag = 510   
2.3.5. CSS1) bis 60. Tag =       585     ab 61. Tag = 505  

     
*

 
Teilpauschale 

 Zusätzlich werden sämtliche Behandlungskosten, Nebenleistungen und Arzthonorare verrechnet. 
 Der Kantonsanteil (Sockelbeitrag) beträgt Fr. 227.- (100% von Fr. 227.-). 
1)

  Teilpauschale 
 Zusätzlich werden verrechnet: Spezialuntersuchungen und externe ärztliche Leistungen. 

   


